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PRÄSENZ ONLINE

SEMINAR

TERMIN 
31.08.2026 
09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
210 €*	�je Verbandsmitglied 

und je Mitarbeiter
310 €*	je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar- 
beginn möglich.

REFERENT
Thomas Wiegmann 
Dipl.-Finw.

In Kooperation  
mit dem LSWB

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail:	webinar@dstv-bw.de oder per	
Fax:	 0711 619 48 444 anmelden

PRAXISÜBERBLICK ZUR EINNAHMEN-ÜBERSCHUSS-RECHNUNG 
NACH § 4 ABS. 3 ESTG

Das Einkommensteuerrecht kennt neben der Bilanzierung die Einnahmen- 
Überschuss-Rechnung (EÜR) nach § 4 Abs. 3 EStG als Gewinnermittlungs- 
art. Kleine Gewerbetreibende und Freiberufler schätzen diese vereinfachte 
Form der Gewinnermittlung.

Besonderheit dieser Gewinnermittlungsmethode ist das sog. Zufluss- und 
Abflussprinzip des § 11 EStG: nur die Einnahmen bzw. Ausgaben sind zu be- 
rücksichtigen, die in dem entsprechenden Wirtschaftsjahr eingenommen 
bzw. gezahlt wurden.

Das Zufluss-/Abflussprinzip wird allerdings durch viele Ausnahmen und 
Sonderregelungen durchbrochen, die sich teils aus dem Gesetz selbst, teils 
aus der Rechtsprechung sowie aus den Verwaltungsanweisungen ergeben.

Dieses Online-Seminar gibt einen Überblick darüber, wer von der Einnah- 
men-Überschussrechnung Gebrauch machen darf, welche Konsequenzen 
sie hat, wie sie im Einzelnen funktioniert und welche Besonderheiten zu 
beachten sind.

Anhand vieler praxisorientierter Beispiele gewinnen Sie einen systemati- 
schen Überblick über das Rechtsgebiet.

THEMEN

• Photovoltaikanlagen Neuerung 2025
• Neuerung § 8 EStDV
• BMF vom 22.02.2022 für Computerhardware und Software
• Forderungen und Verbindlichkeiten
• Umlaufvermögen
• AK/HK für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
• Durchlaufende Posten
• Entnahmen, Einlagen
• Anzahlungen
• Wechsel der Gewinnermittlungsart
• Neues zur 10-Tages-Regel
• Anlage EÜR 2025
• Darlehen
• Umsatzsteuer und Vorsteuer

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!

DIE EINNAHMEN- 
ÜBERSCHUSS-RECHNUNG


